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Artikel 11 des Gefeßes betr. die Einführung des weitpreußiichen Brovinzial- 

rechts in der Stadt Danzig und deren Gebiet, vom 16. Februar 1857 (©. ©. 

©. 87) beläßt der Stadtgemeinde Danzig das Necht, Fähren und Prähme zum 
Ueberjegen für Geld zu halten. 

Durch) den Min.-Erlaß vom 31. Dezember 1894 ift die Verwaltung der 
Fähren und Schiffbrüden an öffentlichen Strömen im Bezirke der Weichjel- 
Strombauverwaltung auf den Ober-Bräfiventen übergegangen, da, wo bejondere 

Strombauverwaltungen nicht beftehen, wird diefe Verwaltung von den Negierungs- 

präfidenten gehandhabt. 
Für das Baffiren der Fähren durch Schiffs und Floßführer find, joweit 

die Weichjel in Frage fommt, die VBorjehriften des S 23 der Strom- md Schiff: 
fahrtSpolizeiverordnung vom 7. März 1895 maßgebend. 

Die Verhältniffe der über nicht öffentliche Gewäfler führenden Fähren 
regeln fich, joweit fie die Verbindung von öffentlichen Wegezügen vermitteln, 

gewöhnlich nach dem für diefe Wege maßgebenden echt, im Nebrigen nach 
den Lokalen Landesrecht und den an ihnen bejtehenden Brivatrechten. m ficher- 
heits- und verfehrspolizeilicher Beziehung beftehen für die Fähren über nicht 
öffentliche Gewäfjer vielfach Polizeiverordnungen. 

4. Häfen nnd Ladepläße, 

Die Häfen im Weichjelgebiet find theils Handelshäfen, theils lediglich zur 

Aufnahme fiskalifcher Fahrzeuge beftimmt. Für die Benugung der Handels- 
bhäfen beftehen bejondere Polizeiverordnungen und Tarife. Allgemeine polizei- 
liche Beftimmungen für die öffentlichen Häfen finden fich in $ 40 der Strom- 
und Schiffahrts-Polizeiverordnung für die Weichjel vom 7. März 1895. Der 
Handelshafen zu Brahemünde unterjteht dev Aufficht des Negierungspräfiventen 
zu Bromberg. 

Fefte Ladepläge größeren Umfanges für den Handels- und Schiffsverkehr, 
welche theilweife auch für die Bedürfniffe des Eifenbahnverkehrs hergerichtet, be- 
feftigt und abgepflaftert find, finden fich bei einer größeren Anzahl an dev Weichfel 

belegenev Orte. Außerdem find eine Neihe Eleinever Ladepläge für den Verkehr 

angewiefen, welche nicht befonders hergejtellt find und nach Bedarf verlegt werden. 
Als öffentliche Lande- und Ladeftellen im Sinne der Bolizeiveroronung vom 

7. März 1895 gelten alle diejenigen, welche nach Ertheilung der Exlaubnig durch 

die Strombauverwaltung zwectentjprechend eingerichtet und durch eine Tafel mit 
bezüglichen Auffchrift kenntlich gemacht find. Für fie gelten die im $33 a. a. D. 

enthaltenen Bejtimmungen. 

IV. Die fiskalifden Sämpen. 

Die fisfalifchen Kämpen zerfallen in folche, welche im Eigenthum des 

Fiskus ftehen, und folche, welche in Gemäßheit der SS 5 und 13 des Gejees 

vom 20. Auguft 1883 fir die Steombauverwaltung in Bett genommen find. 
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Die Eigenthumsverhältnifie 
find. bei eimer Anzahl von 
Kämpenländereiennoch nicht zur 
Genüge Elargeftellt, ebenfo find 
die Grenzen der fisfalifchen 
Ländereien vielfach ftreitig. 

Behufs Feftitellung diejer 
Verhältniffe und thunlichiter 
Abfchneidung der zwifchen den 
Anliegen und der Steombau- 
verwaltung nicht jelten er- 
wachjenden PBrozefje ift in dem 
legten Jahrzehnt die Heritellung 
eines ‚Flurbuches in Angriff 
genommen, welches den fisfa- 
lifchen Kämpenbefit in den ein- 
zelnen Wafjerbauinfpeftionsbe- 
zirfen und Gemarfungen in 
der Weife darjtellt, daß die 
dem Staate eigenthümlich ge- 
hörigen und die nur aus ftronı= 
polizeilichen Nückfichten für ihn 
in Befig und Nubung ge 
nommenen Ländereien gefondert 
eingejtellt find. 

Das Flurbuch läßt ins- 
bejondere die Belegenheit des 
Grundjtücks fowie die Angaben 
über jeine Eintragung und DBe- 

zeichnung in der Grundftener- 
mutterrolle und dem Grundbuch 
erjehen. Ferner ift angegeben, 
in welcher Flächengröße die 
Ländereien nußbar find, bezw. 

fulturfähiges Land bis zum 
Ufer darjtellen, und inwieweit 

fie ertraglofe Liegenjchaften, 
Waffer, bezw. vom Ufer bis 
zur GStreichlinie unnugbare 

Flächen umfafjen. 
Die Ergebniffe des Lage- 

buches nach dem Stande vom 
1. April 1899 ftellt die neben- 
jtehende Weberficht dar. 
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Die Einnahmen und Ausgaben für die fisfalifchen Kämpen ftellten fich nach 
dem Jahresabjchluffe vom 1. April 1899 wie folgt: 

| en 
Name der Einnahme | Ausgabe Ueberfchuß 

Wafjerbauinfpektion 

zul a0 U. RE 200 BG. EHE DO 
| | | | wi 

THOM. 2 0. 2..0: ii 14692 119° | 5 898 65 | 8793 | 54 

Ritlm a rn, 35 918 | 00 23 779 14 | 12 138 | 86 

Niarienwerder -: . . 73 206 | 83 9825 | 39 63381 | 44 

Dieihau 36378 | 00 12.052.776 24 325 | 25 
Marienburg. . . . 41 346 | 48 || 15794 | 71 | 25551 | 77 

| | | . 
Snsgefammt . . 201541 | 50 | 67350 | 65 | 134 190 | 86 

Die Negelung der kommunalen Zugehörigkeit dev fisfalifchen Kämpen tft 
noch nicht abgefchlofjen. Die Entjcheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 

17. Dezember 1879 — Entih. B. VI ©. 93 — hat es für das Gebiet des All- 

gemeinen Landrechts als Negel hingeftellt, daß die Flüffe als fommunalcechtliche 
Beitandtheile der fie umgebenden Gemeinde: bezw. Gutsbezicte anzufehen find 

in der Weife, daß die Mittellinie des Fluffes auch die Grenzlinie der an beiden 

Ufern angrenzenden Kommmmalbezirfe bildet. Auch bei Anwendung diejes Grund- 

jaßes bleiben für das fisfalifche Grundeigenthbum an der Weichfel eine Anzahl 
örtlicher Zweifel bejtehen. Zwar wird da, wo Gemeinde- und Gutsbezivte un: 

mittelbar an den Strom anftoßen, die fommunale Zugehörigkeit de3 Stromes 
ohne Weiteres Elar fein und fich auch für die den Privatbefigern zuwachjenden 

Anlandungen der Schluß rechtfertigen, daß auch dieje mit dem Augenblick ihrer 
Entftehung denjenigen kommunalen Bezirken zufallen, welchen die Hauptgrund- 

jtücfe, an die jte fich angejegt haben, zugehörten. Bei den im Eigenthum des 
Strombaufisfus ftehenden Grundftücken, welche bisher nur vereinzelt zu fom- 

munalen Leiftungen herangezogen und thatjächlich während langer BZeitabjchnitte 
als fommunalfreie behandelt find, wird in jedem Falle eine Prüfung dahin ein- 
zutveten haben, ob dieje Grundftüce. bereits als Theile eines Gemeinde» oder 

Gutsbezivk3 anzufehen find und ob fe, falls dies nicht der Fall jein follte, auf 

dem gejeßlich vorgefchriebenen Wege mit bereitS bejtehenden kommunalen Ge- 

bilden zu vereinigen oder, falls fie fich nach ihrer Größe und Bejchaffenheit 

hierzu eignen, für fich als jelbjtändige Gutsbezirke zu fonftituiren fein werden. 
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